
 

 GEMEINDE NIEDERWIL AG  Gemeinderat 

 

 

 

Beschlüsse der Einwohnergemeindeversammlung vom 3. Dezember 2025 
 

 

Stimmberechtigte laut Stimmregister: 1’958 

Abschliessendes Beschlussquorum: 392 

Anwesend: 144 

Absolutes Mehr: 73 

Stimmbeteiligung: 7.35 % 

 

 

Gestützt auf § 26 Abs. 2 des Gesetzes über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz) werden 

die Beschlüsse der Einwohnergemeindeversammlung vom 3. Dezember 2025 wie folgt veröffent-

licht:  

 

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 24. Juni 2025 
 

 (Genehmigung) 

 

2. Rosenweg, Gartenweg; Sanierung Strassen und Werkleitungen; Verpflichtungskredit 

CHF 1‘118‘000 
 

 (Genehmigung) 

 

3. Abbruch Kindergarten «Riedmatt», Umgebungsgestaltung Kindergarten «Althau» 2. Etappe; 

Verpflichtungskredit CHF 250‘000 
 

(Genehmigung) 

 

4. Genereller Entwässerungsplan (GEP) 2. Generation; Verpflichtungskredit CHF 592‘000 

(brutto) 
 

 (Genehmigung) 

 

5. Beschaffung und Inbetriebnahme von Smart Meters; Verpflichtungskredit CHF 570‘000 
 

 (Genehmigung) 

 

6. Festlegung der Entschädigungen der Mitglieder des Gemeinderates für die Amtsperiode 

2026/2029 
 

 (Genehmigung) 

 

7. Budget 2026 mit einem Steuerfuss von 103 % 
 

 (Genehmigung) 

 

  



Sämtliche Beschlüsse unterstehen dem fakultativen Referendum. Sie sind der Urnenabstimmung 

zu unterstellen, wenn es mindestens ein Fünftel der Stimmberechtigten in einem Referendumsbe-

gehren verlangt.  

 

Unterlagen für ein Referendumsbegehren können bei der Gemeindekanzlei bezogen werden. 

Vor Beginn der Unterschriftensammlung kann die Unterschriftenliste der Gemeindekanzlei zur for-

mellen Vorprüfung eingereicht werden. Referendumsfrist: 10. Dezember 2025 - 8. Januar 2026. 

 

 

Gemeinderat Niederwil, 4. Dezember 2025 


